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Kompetenz 1951- Antragstellung für die Einreihung von Stellen 

 

 

Kompetenz- 1951- Paritätische Kommission 

träger 

 

 

Entstehung 1951 Mit der In-Kraft-Tretung der neuen Personal- und Besoldungsverordnung 

zum 1. Januar 1951 müssen das � Personalamt und die Paritätische Kom-

mission geschaffen worden sein, da die Einsetzung der Kommission im Ver-

waltungsbericht von 1952 erwähnt wird. 

 

 

Aufbau 1951 nicht bekannt 

 1967 Die Paritätische Kommission amtete als ständige Fachkommission des Per-

sonaldienstes, deren Aufgaben in der Antragstellung für die Einreihung der 

Stellen (mit Ausnahme jener der Chefbeamten), der Bewertung der Natura-

lien, der Bemessung der Ortsabzüge und der Behandlung von Fällen ver-

minderter Arbeitsfähigkeit bestanden. Die Kommission setzte sich aus sie-

ben Verwaltungsvertretern und sieben Personalvertretern zusammen. Zu 

den Verwaltungsvertretern gehörte von Amtes wegen der Chef des Perso-

naldienstes.  

 1971 Die Kommission setzte sich aus sieben Verwaltungsvertretern und sieben 

Personalvertretern zusammen. Zu den Verwaltungsvertretern gehörte von 

Amtes wegen der Chef des Personalamtes. 
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übergeord. 1951-1973 Präsidialabteilung 

Behörde 1973- Finanzdirektion 

 

 

Aufsicht 
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